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Verordnungsblatt
- er Wasser- «r Straßen -Vau-Verwaltung .

Dm 5 . Juli . ^1 ° 7. 1875 .

Nr . 8110 . Die Anwendung von eisernen Wegweisern betr .

An sämmtliche Großh . Wasser - und Straßenbau - Inspektionen .

Mit der Maschinenfabrik von PH . A . Fauler in Freiburg ist
'
wegen Lieferung gußeiserner

Wegweiser , unter Aufhebung des Uebereinkommens vom 23 . Dezember 1871 Nr . 18,225 ( Ver¬

ordnungsblatt Nr . 6 ) , die Vereinbarung getroffen worden , daß dieselbe vom l . Juli l . I . a »

für einen Stock auf Steinsockel . . . . 23 50 H

für einen in den Boden reichenden Stock . . . 37 „ — „

für jeden einzelnen Arm eines Wegweisers , einschließlich der

Befestigung . . . . . . - 4 „ 20 „

anzusprechen hat .

Diese Vereinbarung ist bis zum 1 . Januar 1876 gültig .

Die Großh . Wasser - und Straßenbau - Inspektionen haben sich hiernach in Fällen des Be¬

darf « zu achten .

Karlsruhe , den 28 . Juni 1875 .

Oberdirection des Wasser- und Straßenbaues .
B a e r .

Döll .

Druck von Friedrich Gutsch in Karlsruhe .
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